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1 Hintergrund der Fußverkehrs-Checks 

Das Gehen ist die elementarste Fortbewegungsart des Menschen. Gleichzeitig ist das Zufußgehen 

kostenlos, gesund, sichert eine selbstständige Mobilität, fördert die gesellschaftliche Teilhabe und 

stärkt die lokale Wirtschaft. Fußverkehr ist besonders umweltschonend, da weder Schadstoffe 

entstehen noch Lärm verursacht wird, auch hat er unter allen Verkehrsarten den geringsten spe-

zifischen Flächenbedarf und ist in Bau und Unterhalt vergleichsweise kostengünstig. Selbst wenn 

der Weg für das Zufußgehen zu weit ist, beginnt und endet der Weg trotzdem zu Fuß, weil sich 

nur so Parkplatz, Garage, Haltestelle oder Fahrradabstellplatz erreichen lassen.   

Land und Kommunen können viel dafür tun, die Bedingungen für das Gehen deutlich zu verbessern. 

Das Land Baden-Württemberg engagiert sich seit 2015 systematisch in der Fußverkehrsförderung, 

um die Kommunen bei ihrer Fußverkehrsförderung zu unterstützen, die sich hauptsächlich auf Ebene 

der Städte und Gemeinden abspielt. Ziel der Landesregierung ist es, den Fußverkehrsanteil bis 2030 

von derzeit etwa 21 Prozent auf 30 Prozent zu erhöhen. 

Zur Förderung des Fußverkehrs finden seit zehn Jahren in ausgewählten Kommunen Baden-Würt-

tembergs Fußverkehrs-Checks statt. Diese werden vom Verkehrsministerium finanziert, von der 

NVBW gesteuert und vom Fachbüro Planersocietät durchgeführt. Inzwischen wurden zahlreiche Vor-

schläge zur Verbesserung des Fußverkehrs vor Ort gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelt und 

mit Vertreter:innen der lokalen Politik und Verwaltung diskutiert. Davon konnten in den über 100 teil-

nehmenden Kommunen der Fußverkehrs-Checks ganz unterschiedliche Maßnahmenvorschläge um-

gesetzt werden.  

Motto: Schulwege und Schulstraßen 

In diesem Jahr stehen die Fußverkehrs-Checks unter dem Motto ǂSchulwege und Schulstraßenǀ. Ein 

besonderer Fokus liegt somit auf der Schulwegplanung und den Möglichkeiten für die Einrichtung von 

Schulstraßen. Für Erwachsene stellt der Arbeitsweg häufig nur ein Mittel zum Zweck dar, während 

der Schulweg für Kinder und Jugendliche verschiedene Funktionen hat. Der Schulweg kann für di-

verse Aktivitäten genutzt , so können Eindrücke gewonnen werden. Schüler:innen können gemeinsam 

ihren Schulweg bewältigen und sich über ihre Erlebnisse und bevorstehende Ereignisse austauschen. 

Aber der Schulweg stellt auch einen wichtigen Freiraum dar, eine Zeit, in der die Schüler:innen ohne 

Eltern oder Lehrer:innen unterwegs sind1. Allerdings gehören Kinder und Jugendliche auch zu den be-

sonders schutzbedürftigen Verkehrs-teilnehmer: innen. Aufgrund ihres Alters sind viele Fähigkeiten 

noch nicht erlernt oder so ausgeprägt wie bei einem Erwachsenen. Daher reagieren diese im Verkehr 

anders, sind empfindlicher und verletzlicher. Viele Verkehrssituationen sind für sie neu, daher können 

sie Gefahren nicht frühzeitig erkennen. Aufgrund der geringeren Körpergröße ist die Perspektive eine 

andere und das Blickfeld geringer als bei Erwachsenen. Auch unterscheiden sich die motorischen Fä-

higkeiten und die Wahrnehmung von denen der Erwachsenen. Kinder können z. B. bis zum 10. Le-

bensjahr Geschwindigkeiten und Entfernungen von Fahrzeugen nicht einschätzen und verstehen 

nicht, dass diese nicht sofort anhalten können2. Aktuell werden bei Infrastrukturplanungen 

 

1 Sicher Ankommen!, Fußverkehr Schweiz, 2016, S. 3 

2 Sicher Ankommen!, Fußverkehr Schweiz, 2016, S. 13 
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Weiterführende Informationsmöglichkeiten zum Fußverkehr 

Das offizielle Landesportal zur Rad-  und Fußverkehrsförderung in Baden-Württemberg https://www.aktivmobil -

bw.de/fussverkehr bietet aktuelle und fachliche Informationen zur Fußverkehrsförderung und zu den Fußverkehrs-

Checks. Dazu zählen Handreichungen, Arbeitshilfen, Broschüren, Veranstaltungsinformationen, Hinweise zu Förder-

möglichkeiten und zahlreiche weitere Informationen wie etwa der Erlass ǂSicherer Schulwegǀ. Zudem lässt sich über 

das Portal ein Newsletter abonnieren. 

Das Land Baden-Württemberg bietet zur Erstellung von Schulwegplänen das webbasierte Geoinformationssystem 

ǂSchulwegplanerǀ unter www.schulwegplaner-bw.de an. 

Weitere Informationen sowie der Ablauf und mögliche Bausteine zur Stärkung des schulischen Mobilitätsmanage-

ment sind verfügbar unter: www.movers-bw.de/ 

Bei Fragen zu Konzepten, der Umsetzung von Maßnahmen sowie zur Förderung stehen Ihnen die Fußverkehrsbe-

auftragten der Regierungspräsidien zur Verfügung. Ihre Kontaktdaten finden sich ebenfalls auf www.aktivmobil-

bw.de  

größtenteils die Fähigkeiten, Kompetenzen und Bedürfnisse von gesunden Erwachsenen im Alter von 

18 bis 65 Jahren berücksichtigt. Die Fähigkeiten, Kompetenzen und Bedürfnisse von Kindern unter-

scheiden sich bedeutend, woraus sich im Sinne einer angestrebten Gleichberechtigung ein besonde-

rer Handlungsbedarf in Bezug auf Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ableiten lässt (vgl. Abbildung 1).  

Abbildung 1: Entwicklungsstufen und Mobilitätsentwicklung 

 

Darstellung: Planersocietät 

Was sich vor Ort verbessern lässt, damit Schulwege sicherer werden und wieder mehr Kinder und Ju-

gendliche zu Fuß zur Schule gehen, ist bei den Fußverkehrs-Checks 2024 das zentrale Thema. Denn 

wenn die Infrastruktur auf Schulwegen fehlerverzeihend und intuitiv gestaltet ist, kommt diese auch 

allen anderen Personengruppen, die zu Fuß unterwegs sind, zugute und fördert den Fußverkehr vor 

Ort. Insbesondere, da durch die am 5. Juli 2024 durch den Bundesrat beschlossenen Änderung der 

Straßenverkehrs-Ordnung weitere Möglichkeiten zur Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen auf 30 km/h, z. B. an hochfrequentierten Schulwegen zu Verfügung stehen. 

 

https://www.aktivmobil-bw.de/fussverkehr/
https://www.aktivmobil-bw.de/fussverkehr/
http://www.schulwegplaner-bw.de/
https://www.movers-bw.de/
http://www.aktivmobil-bw.de/
http://www.aktivmobil-bw.de/
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1 Ziele und Ablauf des Fußverkehrs-Checks 

Der Fußverkehrs-Check ist ein dialogorientiertes und partizipatives Verfahren, bei dem die Bürger-

schaft zusammen mit Verwaltung und Politik im Dialog die Situation des Fußverkehrs vor Ort bewer-

ten. In Workshops und Begehungen erfassen und diskutieren sie gemeinsam die Stärken und Schwä-

chen im örtlichen Fußverkehr und erarbeiten anschließend Maßnahmenvorschläge zur Förderung des 

Fußverkehrs.  

Konkrete Ziele der Fußverkehrs-Checks sind: 

Á Fußverkehr in das Bewusstsein von Politik, Verwaltung und Bürger:innen rücken 

Á Sensibilisierung für die Belange der zu Fuß Gehenden 

Á Bewertung des Fußverkehrs vor Ort 

Á Aufzeigen konkreter Handlungsmöglichkeiten für die Verbesserung des Fußverkehrs 

Á Einstieg in eine systematische Fußverkehrsförderung 

Á Startschuss für eine neue Geh-Kultur  

In der zehnten Runde der landesweiten Maßnahme zur Förderung des Fußverkehrs in Baden-Würt-

temberg wurden von einer Fachjury aus 65 kommunalen Bewerbungen 15 Kommunen für die Fußver-

kehrs-Checks 2024 ausgewählt. 

Abbildung 2: Übersicht der Teilnehmerkommunen 2024 

 

Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung 

Die Kommunen wurden im Rahmen einer offiziellen Auftaktveranstaltung auf Landesebene am 24. 

Juli 2024 von Staatsekretärin Elke Zimmer MdL in Stuttgart offiziell vorgestellt. 



Fußverkehrs-Checks BW 2024ƻ Abschlussbericht Mutlangen Seite 7 von 68 

Planersocietät 

Abbildung 3: Auftakt der Fußverkehrs-Checks 2024 

 

Quelle: Jan Potente 

Die Gesamtmaßnahme von der Bewerbungsphase bis zur Abschlussveranstaltung auf Landesebene 

erstreckte sich von April 2024 bis ins Frühjahr 2025. 

Abbildung 4: Veranstaltungsabfolge des Fußverkehrs-Checks 

 

Quelle: Planersocietät, eigene Darstellung 
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Auf der kommunalen Ebene umfasst der Fußverkehrs-Check den Auftaktworkshop, zwei Begehungen 

sowie den Abschlussworkshop (siehe Abbildung 4). Die Inhalte der Veranstaltungen sind in Kapitel 6 

Dokumentation protokolliert.  

Beim Auftaktworkshop wurden das Projekt Fußverkehrs-Check sowie ausgewählte Fakten zum Fuß-

verkehr einschließlich guter Beispiele zu verschiedenen Themenbereichen präsentiert, um eine allge-

meine Sensibilisierung für die Belange des Fußverkehrs als Grundlage für die Begehungen in Mutlan-

gen zu schaffen. Basierend auf einem ersten Abstimmungsgespräch schlugen Fachverwaltung und 

Planersocietät vor, die Wege zwischen den Schulstandorten und dem Bereich um die Ortsmitte zu un-

tersuchen. Während der Veranstaltung bestand die Möglichkeit, Hinweise zu der genauen Routenfüh-

rung zu geben. Anhand der bereitgestellten Plakate konnten durch Karteikarten verschiedene Prob-

lemstellen, aber auch Orte mit Potenzialen, bspw. zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität oder zur 

Einrichtung einer Schulstraße, herausgearbeitet werden. Dabei kamen einige Anmerkungen und Hin-

weise zustande, die in der Dokumentation (Kapitel 6) wiederzufinden sind. Der vorgestellte Routen-

verlauf für die Begehungen entsprach im Wesentlichen den Vorstellungen der Teilnehmenden und 

beinhaltete neuralgische Punkte.  

Die Begehungen stellen das Kernelemente des Fußverkehrs-Checks in Mutlangen dar. Die öffentliche 

Begehung beinhaltete folgende Stationen: 

¶ Rathaus 

¶ Lammplatz 

¶ Mittelinsel vor der Grundschule in der Hauptstraße 

¶ Kreuzung Hornbergstraße/Feldstraße/Rosensteinstraße 

¶ Mutlanger Forum 

¶ Außenstelle Grundschule 

¶ Kreuzung Feldstraße/Goethestraße/Forststraße 

Die Schülerbegehung folgte auf weiten Teilen einem ähnlichen Streckenverlauf, beinhaltete jedoch 

lediglich vier Stationen (Außenstelle Grundschule, Kreuzung Feldstraße/Goethestraße/Forststraße, 

Mittelinsel vor der Grundschule in der Hauptstraße, Kreuzung Hornbergstraße/Feldstraße/Rosen-

steinstraße). Während der Begehungen wurden einige problematische Situationen durch die Beteilig-

ten geschildert, mögliche Lösungsansätze diskutiert, aber auch verschiedene Rahmenbedingungen 

erläutert, die die Umsetzung mancher Maßnahmenvorschläge erschweren. 
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Abbildung 5: Übersicht der Begehungsrouten (links Schulbegehung; rechts öffentliche Begehung) 

    

Darstellung: Planersocietät 

 

Der Abschlussworkshop diente dem strukturierten Rückblick und der Reflexion auf die beiden Bege-

hungen. Ebenso konnten erste Maßnahmenvorschläge zu Problemen und Potenzialen vorgestellt 

werden. Gleichzeitig bestand für die Teilnehmenden der Veranstaltung die Möglichkeit, die Maßnah-

menvorschläge zu bewerten und zu priorisieren sowie die Berücksichtigung von Fußverkehrsbelangen 

in den zukünftigen Planungen zu diskutieren. 

In der Präsentation im Gemeinderat werden die wesentlichen Inhalte dieses Berichts vorgestellt. 

Schwerpunkt der Vorstellung und Diskussion im Gremium sind die Empfehlungen für die weitere 

kommunale Fußverkehrsförderung. 

Ausblick: Weiter mit MOVERS ƻ Aktiv zur Schule 

Im Anschluss an die Fußverkehrs-Checks werden die Teilnahme-Kommunen durch das Landespro-

gramm MOVERS ƻ Aktiv zur Schule weiter zum Thema unterstützt. Mit dem Landesprogramm bün-

delt das Land Baden-Württemberg Maßnahmen dafür, dass Schulwege sicher und selbstaktiv zurück-

gelegt werden können. Das interministerielle Landesprogramm berät und unterstützt Schulen und 

Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen, die eine sichere und selbstaktive Mobi-

lität von Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Seit dem ǀErlass Sicherer Schulweg 2022/23ǁ müs-

sen an allen Grundschulen Gehschulwegpläne sowie an allen weiterführenden Schulen Geh- und 

Radschulwegpläne erstellt werden, die alle drei Jahre zu aktualisieren sind. MOVERS berät die Teil-

nahmekommunen, wie die nächsten Schritte angegangen werden können und erläutert das digitale 

Tool Schulwegplaner-bw.de, mit dem im Nachgang der Fußverkehrs-Checks Schulwegpläne erstellt 

bzw. überarbeitet werden können.  
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2 Stärken-  und Schwächen-Analyse zum 
Fußverkehr vor Ort 

Im Rahmen der Veranstaltungen der Fußver-

kehrs-Checks sowie ergänzender Hinweise der 

Verwaltung konnten Einschätzungen zur Situa-

tion des Fußverkehrs in Mutlangen identifiziert 

werden, die aus Sicht der zu Fuß Gehenden ent-

weder positiv zu bewerten sind oder bei denen 

noch Nachholbedarf und Verbesserungspotenzial 

besteht. 

Als Resümee des Auftaktworkshops sowie der 

Begehungen sollten die Teilnehmenden zu Be-

ginn des Abschlussworkshops ihre Einschätzung 

zur Situation des Fußverkehrs in Mutlangen äu-

ßern (Abbildung 6). Dabei wurde deutlich, dass 

Attraktivität und Barrierefreiheit mit einer negati-

ven Tendenz bewertet werden, Aspekte der Si-

cherheit ausgeglichen. Die Aussage ǂIch bin 

gerne zu Fuß unterwegs in Mutlangenǀ wurde 

von den Teilnehmenden des Abschlussworkshops 

deutlich positiver bewertet.  

 

Abbildung 6: Situation des Fußverkehrs in Mutlan-
gen  

  

Quelle: Planersocietät 

Tabelle 1: Stärken- und Schwächen des Fußverkehrs in Mutlangen 

Nr. Bewertung Beschreibung Beispielbild 

1 

 

Zu Fuß Gehende profitieren in Mutlangen von 

der kompakten Siedlungsstruktur. Dadurch 

kommt es zu einer guten fußläufigen Erreich-

barkeit. Ausgehend vom Rathaus ist fast das 

gesamte Gemeindegebiet fußläufig innerhalb 

von 15 Minuten zu erreichen. 

  
2 

 

2023 wurde ein Verkehrskonzept für die Ge-

meinde erstellt. Darin enthalten sind Ver-

kehrszählungen, Schulwegpläne sowie Maß-

nahmenvorschläge zu Hauptstraße und zum 

Schulzentrum. 
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3 

 

Die Verkehrssicherheit wird durch verkehrsbe-

ruhigende Maßnahmen wie streckenbezoge-

nes Tempo 30 und Tempo-30-Zonen erhöht. 

 
4 

 

An vielen Stellen gibt es eigenständige Wege 

für den Fußverkehr. 

 
5 

 

Lichtsignalanlagen und Fußgängerüberwege 

im Gemeindegebiet bieten eine Vielzahl von 

sicheren Querungsanlagen für den Fußver-

kehr. 

 
6 

 

Am Lammplatz befindet sich eine öffentliche, 

kostenlose Toilette. 

 

7 

 

Im Herbst 2024 nahm Mutlangen an der vom 

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

geförderten ǂSchritte-Challengeǀ der AGFK 

teil. Die Gemeinde belegte den zweiten Platz. 

Das Bewerbungsvideo sowie die hohe Anzahl 

an Teilnehmenden verdeutlichten das Enga-

gement und Interesse der Bevölkerung.  

 
Quelle: agfk-bw 

8 

 

Viele Gehwege sind deutlich schmaler als das 

aktuelle Regelmaß vorgibt.  

 
9 

 

An einigen Einmündungsbereichen gibt es 

große Querungsdistanzen. V. a. für ältere und 

mobilitätseingeschränkte Personen und Kin-

der stellt dies ein Hindernis dar. 

 
10 

 

Viele Querungen sind fußgängerunfreundlich 

gestaltet. Es fehlt an taktilen Leitelementen 

und akustischen Signalgeber. Oft sind nur 

kurze Freigabezeiten vorhanden.  
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11 

 

Die Barrierefreiheit an vorhandenen Infra-

strukturelementen, z. B. bei Bordsteinabsen-

kungen oder Pollern, ist mangelhaft. 

 
12 

 

In der Hornbergstraße gibt es einen hohen 

Anteil von Hohl-  und Bringverkehr, wodurch 

häufig gefährliche und unübersichtliche Situa-

tionen für alle Verkehrsteilnehmenden, be-

sonders für Schüler:innen, entstehen. 

 

13 

 

Es besteht Verbesserungspotenzial bei der 

Aufenthaltsqualität bezüglich Sitzmöglichkei-

ten, Verschattung sowie bei den Angeboten 

zum Spielen. 

 
    

Abbildung 7: Verortung einzelner positive Aspekte 

 
Darstellung: Planersocietät  
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Abbildung 8: Verortung einzelner negative Aspekte 

 
Darstellung: Planersocietät 
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3 Maßnahmenvorschläge nach Handlungsfel-
dern 

Die Maßnahmenvorschläge und Handlungsmöglichkeiten sind das Ergebnis der Veranstaltungen des 

Fußverkehrs-Checks in Mutlangen. Auf Grundlage der Diskussionen im Auftakt- und Abschluss-

workshop, der Diskussionsbeiträge während der beiden Begehungen und der gewonnenen Eindrücke 

während des gesamten Fußverkehrs-Checks wurden Maßnahmenvorschläge für die folgenden Hand-

lungsfelder entwickelt: 

¶ Querungen: Fahrbahnquerungen in Mutlangen stellen für Schüler:innen auf ihrem Schulweg 

häufig die größte Herausforderung dar. Sichere und gut gestaltete Querungsanlagen spielen 

daher eine entscheidende Rolle. Sie bilden zusammen mit ausreichend breiten und barriere-

freien Gehwegen die Grundlage für ein durchgängiges und sicheres Wegenetz. Solche Infra-

strukturmaßnahmen tragen nicht nur dazu bei, die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilneh-

menden zu erhöhen, sondern fördern auch die eigenständige und umweltfreundliche Mobili-

tät. 

¶ Barrierefreiheit: Eine barrierefreie Nutzung von Fußverkehrsanlagen ist für 30 % der Bevöl-

kerung zumindest temporär notwendig, um mobil zu sein. Dazu gehören u. a. barrierefreie 

Gehgassen, Oberflächen, Stadtmobiliar, Treppenanlagen, Querungsanlagen oder die 

barrierefreie Gestaltung von Verknüpfungspunkten des ÖPNV. Doch auch Kinder profitieren 

von barrierefreien Wegen und Infrastruktur. 

¶ Schulwegeplanung: Wenn Schüler:innen zu Fuß zur Schule kommen, haben sie die Möglich-

keit, auf ihrem Schulweg viel zu entdecken und eine eigenständige Mobilität zu erlernen. Da-

für muss die Fußverkehrsinfrastruktur auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt sein, da 

Kinder Situationen im Verkehr anders einschätzen als Erwachsene.  

¶ Ortsmitte: Die Ortsmitte ist zentraler Anlaufpunkt in der Gemeinde. Sie erfüllt mehrere Funkti-

onen. Neben der Abwicklung der Verkehre, die innerörtlich häufig über die Ortsmitte führen, 

müssen hier auch Qualitäten vorgehalten werden, die unter anderem den Aufenthalt und Er-

holung ermöglichen. Häufig werden dabei die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kindern ver-

nachlässigt, dabei ist die Ortsmitte ein wichtiger Ort, um zu lernen, sich selbstständig fortzu-

bewegen. 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass nicht alle Problemfelder oder Aspekte des Fußverkehrs im Rah-

men dieses Fußverkehrs-Checks behandelt werden konnten. Dies betrifft vor allem Themen, die bei 

siedlungstypspezifischen Rahmenbedingungen (z. B. in Gewerbegebieten) auftreten oder einen be-

sonderen Themenbereich (z. B. Freizeitverkehr) des Fußverkehrs betreffen. Alle weiteren Anmerkun-

gen, die während des Fußverkehrs-Checks aufkamen, jedoch nicht in dessen Rahmen behandelt wer-

den konnten, finden sich in den Dokumentationen der Veranstaltungen im Anhang des Abschlussbe-

richts wieder. 
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3.1 Handlungsfeld Querungen (A) 

Sichere Straßenüberquerungen bilden zusammen mit adäquaten Gehwegen die Grundlage für durch-

gängige und nutzerfreundliche Wegenetze. Dennoch stellt das Queren von Straßen für zu Fuß Ge-

hende in der Praxis oft eines der größten Hindernisse dar ƻ insbesondere an stark befahrenen Stra-

ßen oder an Stellen ohne angemessene Infrastruktur. Um Sicherheit und Komfort für zu Fuß Gehende 

zu erhöhen, stehen verschiedene Arten von Querungsanlagen zur Verfügung. Diese unterscheiden 

sich unter anderem darin, ob der Fußverkehr Vorrang vor dem Kfz-Verkehr hat oder nicht. Die Wahl 

der geeigneten Querungsanlage hängt von mehreren Faktoren ab: der Anzahl der querenden Perso-

nen, der Art des Querungsbedarfs (punktuell oder linear), der Verkehrsdichte und -geschwindigkeit 

des Kfz-Verkehrs, der Breite und Beschaffenheit der Fahrbahn sowie der spezifischen Nutzung des 

Umfelds. Zusätzlich spielen Aspekte wie Barrierefreiheit, Beleuchtung und Sichtbarkeit eine wesentli-

che Rolle, um Querungen sicher und für alle Verkehrsteilnehmenden zugänglich zu gestalten. 

Abbildung 9: Unterschiedliche Überquerungsanlagen 

 

Darstellung: Planersocietät 
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Planersocietät 

A1.1 ƻ Prüfung von gesicherten Querungsanlagen 

Problem/Man-

gel: 

Die Querung der Feldstraße auf Höhe der 

Goethestraße/Forststraße findet ungesi-

chert statt. An dieser Stelle queren regel-

mäßig besonders schutzbedürftige Perso-

nen die Feldstraße, da die Querung der 

Feldstraße Teil des Schulwegs im Schul-

wegplan ist und ein Seniorenzentrum in 

der Forststraße liegt. Durch das Gewerbe-

gebiet im Greutäcker und der Rainhalde 

verkehren dort regelmäßig Lkw. 

Abbildung 10: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Feldstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Da die Querung auf dem typischen Weg von Schutzbedürftigen und in der Nähe einer Halte-

stelle liegt und es zudem keine gesicherte Querungsanlage in zumutbarer Entfernung gibt, soll 

die Anordnung eines Fußgängerüberwegs zwischen der Goethestraße und Forststraße erfol-

gen. Zur Einrichtung notwendig ist eine Prüfung der Einhaltung der rechtlichen, verkehrlichen 

und örtlichen Voraussetzungen. Westlich der Goethestraße kann kein Fußgängerüberweg an-

geordnet werden, da ein haltender Bus an der Haltestelle die Sichtbeziehungen einschränkt. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Fußgängerüberwege (FGÜ, auch Zebrastreifen) eignen sich in besonderem Maße, das Queren 

für zu Fuß Gehende im Innerortsbereich komfortabler und sicherer zu gestalten. Die StVO re-

gelt, dass zu Fuß Gehende hier Vorrang gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden haben. 

Fußgängerüberwege bündeln Querungswünsche. Durch die Konzentration des Querens an Stel-

len mit guten Sichtbeziehungen (verkehrstechnisch optimierte Querungsstelle) erhöhen sie die 

Verkehrssicherheit deutlich. Daher ist die frühzeitige Erkennbarkeit von Fußgängerüberwegen 

für die Sicherheit des Überquerenden notwendig3. Wichtig ist auch, dass alle Fußgängerüber-

wege barrierefrei ausgebildet sein müssen3. 

Um die Kommunen des Landes dabei zu unterstützen, mehr und sichere Fußgängerüberwege 

einzurichten, hat das Ministerium für Verkehr einen Planungsleitfaden erarbeitet. Dieser erläu-

tert die Richtlinien des Bundes zu Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001), die wiederum auf der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) beruhen. Er er-

weitert die Einsatzmöglichkeiten nach den R-FGÜ 20013 und wurde per Erlass im Februar 2019 

verbindlich eingeführt. Bestandteil ist auch eine Erleichterung des Einsatzes von FGÜ (z. B. in 

Tempo-30-Zonen oder auf typischen Wegen von besonders Schutzbedürftigen). 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 11: Skizze des FGÜ an der Feldstraße und Beispiel für einen regelkonformen FGÜ 

  
Quelle: Planersocietät | Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Google Maps (l.), Mengen (r.) 

 

3 VM BW 2019 ƻ Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg: Fußgängerüberwege. Leitfaden zur Anlage und Ausstattung von Fuß-
gängerüberwegen in Baden-Württemberg, Stuttgart, S. 8+26f. 
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Planersocietät 

A1.2 ƻ Querungsdistanz verringern 

Problem/Man-

gel: 

Die Einmündung der Goethestraße an der 

Feldstraße ist durch einen großen Kur-

venradius gekennzeichnet. Die Querungs-

distanz der gradlinigen Gehlinie beträgt 

über 17 m; zum Überqueren werden bei 

einer normalen Gehgeschwindigkeit von 

1,0 m/s bis 1,2 m/s über 17 Sekunden be-

nötigt. Eine Querung, die sich weiter in 

die Goethestraße verlagert, wirkt umwe-

gig und wird durch den ruhenden Verkehr 

am östlichen Fahrbahnrand erschwert. Da 

sich der Einmündungsbereich der  

Abbildung 12: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Einmündung Goethestraße 

Goethestraße im Schulumfeld und in der Nähe eines Seniorenzentrums befindet, wird dieser 

regelmäßig durch besonders Schutzbedürftige gequert. 

Handlungsvor-

schlag: 

Zur Reduzierung der Querungsdistanz und zur Verbesserung der Sichtbeziehungen sollten 

vorgezogenen Seitenräume im Einmündungsbereich eingesetzt werden. Diese können zuerst 

provisorisch eingerichtet (z. B. durch Markierungslösungen) und später, unter Aspekten der 

Barrierefreiheit, baulich realisiert werden. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Große Kurvenradien fördern hohe Geschwindigkeiten des ein-  und abbiegenden Verkehrs, wo-

hingegen kleine Kurvenradien den ein-  und abbiegenden Verkehr verlangsamen. Für zu Fuß 

Gehende sind Knotenpunkte mit großer Querungsdistanz besonders unübersichtlich und ins-

besondere für Kinder und Senior:innen gefährlich, da sie eine längere Zeit zum Queren benöti-

gen ƻ das fördert gefährliche Situationen und Stress. Vorgezogene Seitenräume verkürzen die 

Querungsdistanz und verkleinern den Kurvenradius. 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 13: Beispiele für die Reduktion der Querungsdistanz  

  

Quelle: Planersocietät | Nürnberg (l.), Pforzheim(r.) 

Weitere Ein-

satzorte:   

 

Vorgezogene Seitenräume sollten entlang der Begehungsroute u. a. in den Einmündungsbereichen 

der Rosensteinstraße, Feldstraße, Bernhardusstraße, Mörikestraße und der Forststraße eingesetzt 

werden. 
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Planersocietät 

A1.3 ƻ Gehwegüberfahrt einrichten 

Problem/Man-

gel: 

Die Einmündung der Forststraße an der 

Feldstraße ist ebenfalls durch einen gro-

ßen Kurvenradius gekennzeichnet. Der 

empfohlene Schulweg verläuft von der 

Goethestraße über die Feldstraße in die 

Forststraße und weiter zum Schulboule-

vard. Die Zahlen des Verkehrskonzeptes 

zeigen, dass in der Forststraße deutlich 

weniger Kfz- , Lkw-  und Radverkehr herr-

schen4. Ebenfalls definiert das Verkehrs-

konzept die Forststraße als ǂWohn-

straße/Wohnwegeǀ, während die  

Abbildung 14: Foto der Situation 

 

Quelle: Google Maps, Einmündung Forststraße 

 anderen drei Kreuzungsarme ǂHauptsammelstraßen/Sammelstraßenǀ sind. 

Handlungsvor-

schlag: 

Um die untergeordnete Bedeutung zu verdeutlichen und den zu Fuß Gehenden Vorrang zu ge-

währen, soll an dieser Stelle eine Gehwegüberfahrt realisiert werden. Dadurch würde sich die 

Vorfahrtsregelung an der Kreuzung (rechts vor links) ändern. 

Alternativ ist an dieser Stelle ebenfalls das Vorziehen der Seitenräume und dadurch eine Ver-

ringerung der Querungsdistanz möglich. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Zur Steigerung des Gehkomforts können Einmündungen zu untergeordneten Straßen baulich 

so gestaltet werden, dass Gehwege überfahren werden müssen. Dies verdeutlicht zum einen 

den Vorrang des Fußverkehrs und ermöglicht zum anderen eine barrierefreie Querung der Ein-

mündung auf einem plangleichen Niveau5. Beim baulichen Eingriff sollte gleichfalls darauf ge-

achtet werden, dass direkte Gehlinien nicht durch Einbauten wie bspw. Straßenlaternen beein-

trächtigt werden. 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 15: Beispiele für Gehwegüberfahrten  

  

Quelle: Planersocietät | Reutlingen (l.), Tübingen (r.) 

Weitere Ein-

satzorte:   

 

Gehwegüberfahrten können an Einmündungen zu untergeordneten Straßen realisiert werden, bei-

spielsweise an der Rosensteinstraße. 

 

4 Gemeinde Mutlangen 2023: Verkehrskonzept, S. 27-30 

5 FGSV 2002ƻ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen. Köln, S. 25 
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Planersocietät 

A2 ƻ Querung verdeutlichen 

Problem/Man-

gel: 

Die Hornbergstraße ist eine wichtige Ver-

bindung zwischen Ortsmitte und Schul-

zentrum. Auch wenn die Strecke nicht Teil 

des Schulwegs ist, laufen hier viele Schü-

ler:innen zur Schule. Die Querung der 

Feldstraße ist aufgrund der weiten Que-

rungsdistanz, mangelnden Sichtbeziehun-

gen und einem hohen Anteil an abbiegen-

dem Lkw-Verkehr eine Herausforderung. 

  

Abbildung 16: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Einmündung Feldstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Zunächst sollte geprüft werden, ob der südliche Gehweg weiter vorgezogen und der Kurvenra-

dius zugespitzt werden kann. Da aufgrund der mangelnden Sichtbeziehungen kein FGÜ ange-

ordnet werden kann, sollte durch Teilpflasterungen oder Piktogramme die Aufmerksamkeit auf 

querende Personen gesteigert werden. Bei einer Teilaufpflasterung muss auf eine barrierefreie 

Querungsmöglichkeit geachtet werden. 

Es ist wichtig, den Kindern regelmäßig zu erklären, dass dadurch kein Vorrang für zu Fuß Ge-

hende entsteht. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Durch eine optische Hervorhebung von neuralgischen Punkten kann die Aufmerksamkeit aller 

Verkehrsteilnehmenden erhöht werden, etwa mit Markierungen, Pflasterungen, Verkehrszei-

chen oder Hinweisschildern.  

Optische Hervorhebungen können flächig oder punktuell auf der Fahrbahn eingesetzt werden. 

Abhängig von den Rahmenbedingungen vor Ort können flächige Markierungen, Belagwechsel, 

Pflasterbänder oder die Markierung der Fahrbahn mit dem VZ ǂAchtung Fußgängerǀ (VZ 133 

StVO) eingesetzt werden. Ein rechtlicher Vorrang für zu Fuß Gehende entsteht durch eine opti-

sche Hervorhebung nicht.  

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 17: Beispiele für eine Teilaufpflasterung, Markierung und Piktogramme zur Verdeutlichung einer 
Querungsstelle  

   

Quelle: Planersocietät | Backnang (l.), Malsch (M.) und Berlin (r.) 

Weitere Ein-

satzorte:   

 

Über optische Hervorhebungen kann an Querungsstellen, an denen keine Querungsanlage möglich ist 

und regelmäßig gequert wird, nachgedacht werden. 
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Planersocietät 

A3 ƻ Querung vor der Grundschule verbessern 

Problem/Man-

gel: 

Vor der Grundschule ist eine Querungs-

stelle, die noch Reste einer farblichen 

Markierung vorweist. An dieser Stelle 

fehlt es an Bordsteinabsenkungen. Zudem 

sind die Sichtbeziehungen eingeschränkt, 

da das Halteverbotsschild so platziert ist, 

dass ein Auto parken kann. 

Abbildung 18: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hornbergstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Zur Erleichterung der Querung soll der Gehweg so weit vorgezogen werden, dass die Horn-

bergstraße an dieser Stelle einspurig wird. Kfz müssen sich so untereinander verständigen und 

aufmerksam fahren. Das Halteverbotsschild wurde bereits nach der öffentlichen Begehung 

nach vorne versetzt. Es wird empfohlen, die Zeiten aufs Wochenende auszuweiten und die an-

dere Straßenseite ebenfalls vom Parken freizuhalten. Durch den Wegfall des parkenden Pkw 

und dem vorgezogenen Seitenraum werden die Sichtbeziehungen verbessert. An beiden Geh-

wegseiten sollte der Bordstein abgesenkt werden. Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte die 

rote Markierung rückstandslos entfernt werden. Zur weiteren Steigerung der Aufmerksamkeit, 

kann eine Markierung mit dem VZ ǂAchtung Fußgängerǀ (VZ 133 StVO) eingesetzt werden. Ein 

rechtlicher Vorrang für zu Fuß Gehende entsteht dadurch jedoch nicht. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Vorgezogene Seitenräume (auch Gehwegnasen genannt) sind eine effektive Maßnahme zur 

Optimierung der Sicherheit beim Überqueren: sie verkürzen die Überquerungsdistanz und ver-

bessern zugleich die Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Die größte Wir-

kung entfalten vorgezogene Seitenräume, wenn sie bis vor die Parkstandbegrenzung bzw. die 

Reihen parkender Fahrzeuge gezogen werden und 30ƻ70 cm über diese hinausragen6. In die-

sem Fall ist eine Kenntlichmachung notwendig, z. B. eine gesonderte Beleuchtung, weiße Ein-

färbungen und der Einsatz von Baken.  

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 19: Beispiele für einspurige Querungsstellen durch Gehwegnasen  

  

Quelle: Planersocietät | Rommerskirchen (l.), Dortmund (r.) 

Weitere Ein-

satzorte: 

Zur Verdeutlichung der Querungssituation entlang des Heidewegs empfiehlt sich eine Gehwegnase in 

der Feldstraße.  

 

6 FGSV 2006 ƻ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Köln, S. 90 
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Planersocietät 

A4 ƻ Vorrang für den Fußverkehr am Kreisverkehr 

Problem/Man-

gel: 

Am Kreisverkehr Hauptstraße/Wetzgauer 

Straße sind an den Kontenpunktarmen 

unterschiedliche (LSA, Mittelinsel) bzw. 

keine Querungsanlagen vorhanden. Zu-

dem gibt es im Bereich der Hauptstraße 

vor dem Rathaus keine Querungsanlage 

in unmittelbarer Nähe. Beide Probleme 

haben Umwege für den Fußverkehr zur 

Folge. Dadurch kann es zu gefährlichen 

Situationen und Konflikten kommen, 

wenn ungesichert gequert wird. 

Die fehlende Eindeutigkeit in den Vor-

fahrtsregeln stellt insbesondere für  

Abbildung 20: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Kreisverkehr Haupt-
straße/Wetzgauer Straße 

 Kinder eine große Herausforderung dar, da sie in der Regel weniger Erfahrung im Straßenver-

kehr haben und Situationen oft anders einschätzen als Erwachsene. 

Handlungsvor-

schlag: 

Eine klar geregelte Querungssituation, wie etwa durch die Ergänzung von Zebrastreifen an 

den Kreisverkehrsarmen, würde nicht nur die Sicherheit der querenden Schüler:innen verbes-

sern, sondern auch zu einem flüssigen und konfliktfreien Verkehrsablauf beitragen. Daher soll 

an der Zufahrt der nördlichen Hauptstraße der Einsatz eines Zebrastreifens geprüft werden. 

An der Querungsstelle im Zuge der Wetzgauer Straße, die bisher mit Mittelinsel ausgeführt ist, 

soll ebenfalls ein Fußgängerüberweg geprüft werden. Bei der Ausführung ist auf die Einhal-

tung der rechtlichen, verkehrlichen und örtlichen Voraussetzungen und die Herstellung der 

Barrierefreiheit zu achten. Die Fußgängerampel an der südlichen Hauptstraße soll bestehen 

bleiben. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Innerhalb bebauter Gebiete sollten die Querungsstellen an Kreisverkehren als Zebrastreifen 

ausgebildet werden, um eine eindeutige und allgemein verständliche Regelung des Vorrangs zu 

erzielen (FGSV 2006: 21 und ADAC 2014: 5) 

Bei Überquerungsstellen an Kreisverkehren sollen FGÜ an allen Kreisverkehrsarmen angelegt 

werden, wenn die verkehrlichen Voraussetzungen zumindest an einem Arm erreicht sind. (VM 

BW 2019: 28) 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 21: Beispiele für Zebrastreifen an Kreisverkehren  

  

Quelle: Planersocietät | St. Leon-Rot (l.), Bad Herrenalb (r.) 
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Planersocietät 

A5 ƻ Fußgängerfreundliche Ampel 

Problem/Man-

gel: 

Die Lichtsignalanlage in der Hauptstraße 

hat laut den Teilnehmenden der Veran-

staltungen zu geringe Freigabezeiten. 

Dadurch wird Stress und Verunsicherung 

bei den querenden Personen gefördert. 

Abbildung 22: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hauptstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Bei der Anpassung der Freigabezeiten sollte man sich an der Räumgeschwindigkeit von lang-

sam zu Fuß Gehenden orientieren. Eine Verlängerung auf mindestens 8 Sekunden wird emp-

fohlen. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Die Wartezeit (Rotphase), die Freigabezeit (Grünphase) und die Räumzeit haben großen Ein-

fluss auf das Sicherheits-  und Komfortempfinden von zu Fuß Gehenden. Das Signalprogramm 

einer LSA sollte eine Wartezeit von 40 Sekunden nicht überschreiten, da sich der Anteil an Rot-

lichtverstößen im Fußverkehr sonst deutlich erhöht7. Die Summe aus Freigabe-  und Räumzeit 

sollte so gewählt sein, dass ein entspanntes Queren auch für weniger schnell zu Fuß Gehende 

ermöglicht wird. Die Geschwindigkeiten von zu Fuß Gehenden variieren; Regelwerke gehen von 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,2 m/s aus8. Senior:innen, Kinder oder Menschen mit 

Behinderungen sind in vielen Fällen jedoch langsamer. Um eine fairere Räumzeit zu gewähr-

leisten, soll eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 1 m/s angenommen werden8. 

Weitere Ein-

satzorte:   

 

Die Lichtsignalanlagen sollten im gesamten Stadtgebiet überprüft und angepasst werden, beispiels-

weise die Lichtsignalanlagen entlang der Gmünder Straße oder der Wetzgauer Straße. 

  

 

7 FGSV 2002ƻ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen, Köln, S. 23 

8 FGSV 2015 ƻ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinie für Lichtsignalanlagen, Köln, S. 25f. 
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Planersocietät 

3.2 Handlungsfeld Barrierefreiheit (B) 

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Bundesrepublik Deutschland 2008 ratifiziert wurde und 

damit im Range eines Bundesgesetzes steht, formuliert den gleichberechtigten Zugang für Menschen mit 

Behinderung u. a. zur physischen Umwelt. Im Sinne einer Inklusion stehen auch Träger öffentlicher Be-

lange in der Verantwortung, Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen und bei Neuplanungen eine barri-

erefreie Nutzung sicherzustellen9. Barrieren sind allerdings vielfältig und bedeuten nicht allein räumliche 

Hindernisse, sondern es können sich auch akustische, optische oder sprachliche Barrieren ergeben, die 

seh-, hör-, kognitiv oder motorisch beeinträchtigten Menschen die individuelle Mobilität erschweren. Zu 

einer barrierefreien bzw. -armen Nutzung des öffentlichen Raums gehören Aspekte wie z. B. freie Gehgas-

sen, die Beschaffenheit von Oberflächen, eine barrierefreie Gestaltung von Borden und Schwellen, Stadt-

möblierung, Handläufe an Treppenanlagen, die Dimensionierung von Umlaufsperren, ausreichend Grün- 

und Räumzeiten an Lichtsignalanlage oder die barrierefreie Gestaltung von Verknüpfungspunkten des 

ÖPNV. 

Eine barrierefreie Gestaltung erleichtert es verschiedenen Personengruppen, selbstständig mobil zu sein. 

Personen mit Körperbehinderung, Hör-, Seh- oder kognitiven Einschränkungen sowie Mobilitätsbeein-

trächtigungen haben unterschiedliche Anforderungen an die Barrierefreiheit, daher sollte sich am Prinzip 

eines Designs für alle orientiert werden, um Barrieren abzubauen. Im Hinblick auf den demografischen 

Wandel ist dies für ca. 10 Prozent der Bevölkerung Grundvoraussetzung, 30 Prozent der Bevölkerung sind 

auf eine gute Zugänglichkeit der Verkehrsinfrastruktur angewiesen10. Auch für Personen, die temporär in 

ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wie z. B. Personen mit Kleinkindern oder Kinderwagen, Kranke oder Per-

sonen mit Gepäck, ist dies komfortabler. 

Entscheidend für die Qualität des barrierefreien Wegesystems sind die Vollständigkeit und die damit ver-

bundene Nutzbarkeit des Netzes für alle Gruppen. Schwachstellen des Netzes können dazu führen, dass 

komplette Wegebeziehungen von Personen mit Mobilitätseinschränkung nicht mehr genutzt werden kön-

nen und bestimmte Ziele außerhalb der Erreichbarkeit liegen oder einen erheblichen Umweg mit sich brin-

gen. 

Abbildung 23: Barrierefreiheit 

 

Quelle: https://www.vdk.de, Darstellung: Planersocietät  

 

9 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 2012: Barrierefreiheit im Straßenraum. Leitfaden, S. 7  

10 DIMR 2018 - Deutsches Institut für Menschenrechte: Selbstbestimmt unterwegs in Berlin - Bericht zur Mobilität von Menschen mit 
Behinderungen aus menschen- rechtlicher Perspektive 

https://www.vdk.de/
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Planersocietät 

B1 ƻ Barrierefreie Querungen 

Problem/Man-

gel: 

Die Lichtsignalanlage in der Hauptstraße 

ist nicht barrierefrei ausgebaut. Es sind 

keine taktilen Elemente oder ein Doppel-

bord vorhanden. Weiterhin fehlt es an 

akustischen Signalgebern. 

Abbildung 24: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hauptstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

An der Querung sollte eine vollständige Barrierefreiheit gewährleistet werden. Die Furtbreite 

lässt eine getrennte Überquerungsstelle mit differenzierter Bordhöhe (Doppelbord) zu. Hier-

durch wird die Voraussetzung für die eigenständige und sichere Verkehrsteilnahme von Men-

schen mit Einschränkungen geschaffen. Gerade von Straßen mit lauten Umfeldgeräuschen 

(oder Straßen mit sehr schwachem Verkehr) gehen Gefahren für Personen mit Seheinschrän-

kungen aus, daher sollten Bodenindikatoren zum Standard gehören und im Fall von Lichtsig-

nalanlagen durch Zusatzeinrichtungen wie akustische Signalgeber ergänzt werden. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Die getrennten Überquerungsstellen sind entsprechend der DIN 32984 (6 cm hoher Bord mit 

Richtungsfeld sowie einer Nullabsenkung mit Sperrfeld) auszuführen. Dabei ist zwischen gesi-

cherten und ungesicherten Querungen zu unterscheiden. 

Bei gesicherten Anlagen (Fußgängerüberweg, Lichtsignalanlage; vgl. Abbildung 25) soll das 

Richtungsfeld in Rippenstruktur an der Bordsteinkante sowie am Gehweg ein durchgezogener 

Auffindestreifen in Noppenstruktur von der inneren Leitlinie (Gebäudekante, Rasenkantenstein) 

bis zum Richtungsfeld durchgezogen werden (DIN 32984). Bei ungesicherten Querungsanlagen 

(vgl. Abbildung 26) soll nur ein Richtungsfeld in Rippenstruktur an der Bordsteinkante sowie 

ein verkürzter Auffindestreifen am Gehweg in Noppenstruktur von der inneren Leitlinie (Gebäu-

dekante, Rasenkantenstein) angelegt werden. Die Tiefe von Richtungsfeld und Auffindestreifen 

sollte 60 bis 90 cm betragen. Die Lücke zwischen Richtungsfeld und Auffindestreifen bei unge-

sicherten Querungsanlagen sollte 60 cm Breite nicht unterschreiten ( DIN 32984). 

Abbildung 25: Getrennte Querungsstelle nach DIN 32984 für gesicherte Querungsanla-
gen 

 

Quelle: Planersocietät 
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Abbildung 26: Getrennte Querungsstelle nach DIN 32984 für ungesicherte Querungs-
anlagen 

 

Quelle: Planersocietät 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 27: Beispiel für eine barrierefreie Querung 

  

Quelle: Planersocietät, Crailsheim 

Weitere Ein-

satzorte:   

 

Alle gesicherten und ungesicherten Querungsanlagen sollten hinsichtlich ihrer vollständigen Barriere-

freiheit überprüft werden. Eine Matrix mit Indikatoren wie Bedeutung der Straße im Verkehrsnetz, 

Typ der Querungsanlage, Bedeutung im Wegenetz und relevante Ziele des Fußverkehrs in der Umge-

bung kann helfen, die Querungsanlagen zu priorisieren. 
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B2 ƻ Bordsteinabsenkungen 

Problem/Man-

gel: 

An vielen Querungsstellen in Mutlangen 

sind die Borsteine zu hoch. Dadurch müs-

sen zu Fuß Gehende mit rollendem Hilfs-

mittel Umwege in Kauf nehmen, um die 

nächste abgesenkte Stelle zu erreichen 

oder große Kraftanstrengungen einset-

zen, um das Hilfsmittel auf den Gehweg 

bzw. die Fahrbahn zu heben. 

Abbildung 28: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hornbergstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Im Sinne einer barrierefreien Nutzung aller zu Fuß Gehenden ist eine Bordabsenkung bzw. ein 

Doppelbord an dieser Stelle zu empfehlen.  

Erläuterung und 

Hinweise:   

Während für Gehbehinderte oder Menschen mit Einschränkung durch Kinderwagen o. ä. ebene 

Übergänge vorteilhaft sind, gehören für sehbehinderte Menschen starke Kontrastierungen so-

wie Tastkanten zu den wichtigen Infrastrukturelementen. Beide Bedürfnisse müssen berück-

sichtigt werden. Auch an Querungsstellen ohne Querungsanlage ist ein Doppelbord zu empfeh-

len. 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 29: Beispiele für barrierefreie Querungsstellen 

  

Quelle: Planersocietät | Coburg (l.), Ladenburg (r.) 

Weitere Ein-

satzorte:   

 

Der Einsatz von abgesenkten Bordsteinen ist grundsätzlich an allen Einmündungen von Straßen vor-

zusehen und ist im gesamten Gemeindegebiet zu überprüfen. Beispielsweise sind die Mörikestraße 

und die Rosensteinstraße zu nennen. 
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B3 ƻ Gestaltung von Hindernissen 

Problem/Man-

gel: 

Einige Infrastrukturelemente (z. B. Poller, 

Schilder) in Mutlangen weisen einen ge-

ringen Kontrast auf. Solche Elemente sind 

für seheingeschränkte Personen nur 

schwer zu erkennen. Die Kette bietet kei-

nen Widerstand für einen Langstock und 

ist somit unterlaufbar. Dadurch können 

Gefahrensituationen übersehen werden, 

die Sturz-  und Stolpergefahr steigt. 

Abbildung 30: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hauptstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Im öffentlichen Raum sollte die Kontrastierung der Infrastruktur verstärkt werden. Durch die 

Anbringung von deutlichen Kontrastkanten (z. B. an Treppenstufen) oder durch eine rot-weiße 

Reflektorfolie an Hindernissen kann die Erkennbarkeit für seheingeschränkte Personen gestei-

gert werden. Dadurch kann die Zahl der Hindernisse auf Gehwegen reduziert und die Sicher-

heit im öffentlichen Raum gesteigert werden. Die Ketten zwischen den Pollern sollten entfernt 

werden. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Hindernisse und Stadtmobiliar sollten für alle Personen wahrnehmbar sein, um Verletzungen 

zu vermeiden. Hierfür sind eine kontraststarke Gestaltung mit Signalfarben bzw. einer Farbe, 

die sich von der Umgebung unterscheidet, sowie die taktile Auffindbarkeit über Bodenindikato-

ren hilfreich. Um den Kontrast zu verbessern, können auch Reflektoren eingesetzt werden. 

Diese sollten z. B. bei Pollern mindestens 8 cm breit und vorzugsweise am oberen Drittel oder 

an der Oberkante angebracht sein11 (DIN 32975:2009-12). Zur Erkennbarkeit von Hindernissen 

mit einem Langstock sind an baulichen Elementen zusätzliche Querstreben in max. 15 cm Höhe 

anzubringen. 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 31: Beispiel für eine barrierefreie Querungsstelle; Skizze für Kontrastierung an barrierefreiem 
Stadtmobiliar 

  

Quelle: Planersocietät | Bad Säckingen (l.), eigene Darstellung (r.)  

 

11 FGSV 2011 ƻ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, Köln  
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Weitere Ein-

satzorte:   

 

Weitere Poller befinden sich am Kreisverkehr an der Hauptstraße/Wetzgauer Straße. Hier sollte ge-

prüft werden, ob die Poller benötigt werden und entweder entfernt oder kontrastreich gestaltet wer-

den. 

Die Treppenstufen am Lammplatz sollten markiert werden. 

 

3.3 Handlungsfeld Schulwegeplanung (C) 

Die ersten eigenständigen Wege junger Menschen finden zu Fuß statt. Diese Wege führen unter an-

derem zur Schule und tragen somit dazu bei, die alltägliche Mobilität zu erlernen und zu praktizieren. 

Wenn Schüler:innen zu Fuß zur Schule kommen, haben sie die Möglichkeit, auf ihrem Schulweg viel 

zu entdecken und eine eigenständige Mobilität zu erlernen. Durch regelmäßiges Gehen wird zudem 

ihr natürlicher Bewegungsdrang gestillt, Bewegungsabläufe und Motorik werden trainiert. Ein weite-

rer positiver Nebeneffekt des Zufußgehens ist, dass sich die Konzentrations- und Lernfähigkeit der 

Kinder erhöht. Der Schulweg zu Fuß hat außerdem noch eine soziale Komponente, da sich Kinder auf 

ihrem Weg mit anderen Kindern austauschen können12. 

Dabei ist die Infrastruktur auf die Bedürfnisse von Kindern auf dem Schulweg abzustimmen. Denn 

Kinder widmen ihrer Umwelt eine hohe Aufmerksamkeit, sie reagieren im Verkehr anders als Erwach-

sene und sind empfindlicher und verletzlicher. Viele Verkehrssituationen sind für sie neu, daher kön-

nen sie Gefahren nicht frühzeitig erkennen. Aufgrund der geringeren Körpergröße ist die Perspektive 

eine andere und das Blickfeld geringer als bei Erwachsenen. Auch unterscheiden sich die motorischen 

Fähigkeiten und die Wahrnehmung von denen der Erwachsenen. Ziel der Schulwegsicherung muss es 

daher sein, dass Kinder den Schulweg ohne Gefährdung zurücklegen können, aber auch Freiraum für 

persönliche Entwicklung haben. Dafür muss die Fußverkehrsinfrastruktur auf die Bedürfnisse von Kin-

dern abgestimmt sein, da Kinder Verkehrssituationen anders einschätzen als Erwachsene. 

 
  

 

12 ADAC 2019 - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.: Schulwegratgeber, S. 7 
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C1.1 ƻ Verkehrsversuch: Schulstraße 

Problem/Man-

gel: 

Die Hornbergstraße und die Feldstraße 

haben schmale Gehwege. In beiden Stra-

ßen gibt es Busverkehr, in der Feldstraße 

kommt ein hoher Anteil an Schwerlastver-

kehr hinzu. Der Schulweg zu Fuß wird in 

beiden Straßen zu Zeiten des Schulbe-

ginns und des Schulendes durch Elternta-

xis beeinträchtigt. Es wird am Straßen-

rand gehalten, um Schüler:innen aus-  und 

einsteigen zu lassen. Dies führt zu un-

übersichtlichen Situationen aufgrund 

schlechter Sichtverhältnisse und unein-

deutiger Verkehrssituationen. 

Abbildung 32: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hornbergstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Im Bereich zwischen der Ausfahrt zum Parkplatz am Mutlanger Forum und der Kreuzung Feld-

straße/Forststraße/Goethestraße soll während eines Verkehrsversuchs eine Schulstraße ein-

gerichtet werden. Die Forststraße wird jeweils 30 Minuten vor und nach Unterrichtsbeginn und 

-ende für den Kfz-Verkehr gesperrt. So können die Schüler:innen über die Forststraße zum 

Schulcampus gelangen. Wichtig dabei ist frühzeitige Einbindung der Anwohnenden sowie eine 

(regelmäßige) Information der Eltern und Anwohnenden. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Schulstraßen sind Straßen (eine oder mehrere) im Umfeld einer Schule, die zu Beginn und 

meistens auch am Ende des Schultages temporär für 30 bis 60 min für den motorisierten Kfz-

Verkehr gesperrt werden (Bsp. 07:30 -  8:15 Uhr, 13:45 -  14:15 Uhr). Dadurch kann der Kfz-Ver-

kehr vor der Schule reduziert und die Verkehrssicherheit der Schüler:innen erhöht werden. Aus-

nahmen bestehen für z. B. Einsatzfahrzeuge, Müllabfuhr, ggf. Anwohnende. Schulstraßen sind 

bislang nicht explizit in der StVO verankert. Die Einführung ist ein Bestandteil der Fußverkehrs-

strategie Baden-Württemberg, zu der es einen Erlass geben wird.  

Die Einrichtung einer Schulstraße mit der Beschilderung eines ǂDurchfahrtverbotsǀ kann bisher 

mit einer besonderen Gefahrenlage begründet werden. Diese liegt beispielsweise bei kritischen 

Verkehrssituationen vor, die regelmäßig vor den Schulen entstehen, wenn Eltern ihre Kinder 

mit dem Auto bringen oder abholen und dabei gefährlich gehalten, geparkt oder gewendet 

wird. Daneben können auch ohne eine erheblich überdurchschnittliche Gefahr Sperrungen im 

Rahmen eines Verkehrsversuchs, zur Errichtung einer Fahrradstraße bzw. -zone oder zur Un-

terstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung angeordnet werden (Experimentier-

klausel § 45 Abs. 1 Nr. 6 StVO). 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 33: Beispiele für Beschilderungsmöglichkeiten einer Schulstraße 

   
Quelle: Planersocietät | Köln (l. und M.), Nürnberg (r.) 
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C1.2 ƻ Verkehrsversuch: Einbahnstraßenregelung 

Problem/Man-

gel: 

Die Hornbergstraße und die Feldstraße 

haben schmale Gehwege. In beiden Stra-

ßen gibt es Busverkehr, in der Feldstraße 

kommt ein hoher Anteil an Schwerlastver-

kehr hinzu. Der Schulweg zu Fuß wird in 

beiden Straßen zu Zeiten des Schulbe-

ginns und des Schulendes durch Elternta-

xis beeinträchtigt. Es wird am Straßen-

rand gehalten, um Schüler:innen aus-  und 

einsteigen zu lassen. Dies führt zu un-

übersichtlichen Situationen aufgrund 

schlechter Sichtverhältnisse und unein-

deutiger Verkehrssituationen. 

Abbildung 34: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hornbergstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

Im Bereich zwischen dem Gymnasium und dem Mutlanger Forum soll eine Einbahnstraße 

(Richtung Hauptstraße) angeordnet werden. Dabei soll der Bus-  und Radverkehr von der Re-

gelung ausgenommen werden. Der Verkehr in Richtung Gewerbegebiet wird wie bisher abge-

wickelt. Anwohnende aus dem Osten der Gemeinde können entscheiden, ob sie über die Horn-

bergstraße oder Feldstraße fahren möchten. Zum Wohngebiet im Osten kann nur noch die 

Feldstraße genutzt werden. Der Verkehr direkt vor der Grundschule wird so reduziert und die 

Eltern werden motiviert, die Elternhaltestellen (siehe Maßnahme C2) zu nutzen. 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 35: Beispiele für Beschilderung der Einbahnstraßenregelung  

  

Quelle: Planersocietät | Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Google Maps 
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C2 ƻ Ordnung des Hol-  und Bringverkehrs 

Problem/Man-

gel: 

Viele Schüler:innen werden mit dem Auto 

zur Schule gebracht oder von dort abge-

holt. Durch Elterntaxis können gefährliche 

Situationen entstehen -  vor allem für Kin-

der, die zu Fuß zur Schule gehen. Viele El-

terntaxis halten am Fahrbahnrand, um 

Schüler:innen ein-  und aussteigen zu las-

sen. Für den restlichen Kfz-Verkehr ent-

stehen dadurch regelmäßig ǂHindernisseǀ, 

die überholt werden müssen. Weiterhin 

entstehen unübersichtliche Situationen 

aufgrund schlechter Sichtbeziehungen. 

Abbildung 36: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Parkplatz Mutlanger Forum 

Handlungsvor-

schlag: 

Um den notwendigen Hol-  und Bringverkehr zu ordnen, sollen Elternhaltestellen im Schulum-

feld geschaffen werden. Mögliche Orte dafür sind das Mutlanger Forum und der Parkplatz an 

der Heidehalle. 

Mutlanger Forum 

Die nördlichen Senkrechtparker werden in vier Längsparker umgewandelt. Hinter den Park-

ständen soll ein Fußweg markiert werden. Die Eltern können auf den Längsparkern kurz hal-

ten, um ihr Kind aussteigen zu lassen, ohne viel zu rangieren. Die Kinder steigen auf der Bei-

fahrerseite aus und nutzen den Fußweg, um aufs Schulgelände zu gelangen. Um auf die ein- 

und ausfahrenden Autos aufmerksam zu machen, können Aufmerksamkeitssymbole (VZ ǂAll-

gemeine Gefahrenstelleǀ (VZ 101 StVO)) auf den Gehwegen der Ein-  und Ausfahrt markiert 

werden.  

Heidehalle 

Die Parkstände hinter der Bushaltestelle entfallen, um Konflikte zwischen ÖPNV und Kfz zu mi-

nimieren. Die nachfolgenden Senkrechtparker werden zu Längsparkern umgewandelt. Die El-

tern können auf den Längsparkern kurz halten, um ihr Kind aussteigen zu lassen, ohne viel zu 

rangieren. Die Kinder steigen auf der Beifahrerseite aus und nutzen den Fußweg, um aufs 

Schulgelände zu gelangen. Um auf die ein- und ausfahrenden Autos aufmerksam zu machen, 

können Aufmerksamkeitssymbole (VZ ǂAllgemeine Gefahrenstelleǀ (VZ 101 StVO)) auf dem 

Gehweg der Ein-  und Ausfahrt markiert werden. 

Hol-  und Bringzone Forststraße 

Alternativ kann in der Forststraße (zwischen Hornbergstraße und Feldstraße) eine Hol-  und 

Bringzone eingerichtet werden. Zur besseren Lenkung der Elterntaxis kann dieser Vorschlag 

mit der Einrichtung einer unechten Einbahnstraße kombiniert werden. Die Eltern fahren über 

die Hornbergstraße in die Forststraße, dort halten sie am rechten Fahrbahnrand und warten, 

bis ihr Kind ein-  bzw. ausgestiegen ist. Danach fahren sie über die Feldstraße zurück. Dadurch 

wird nicht nur der Hol-  und Bringverkehr geordnet, sondern auch die Hornbergstraße entlas-

tet. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Nicht alle Hol- und Bringvorgänge können vermieden werden. Häufig werden Kinder und Ju-

gendliche auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkauf o. ä. zur Schule gebracht. Daher gilt es, diese 

Vorgänge sicher für alle Schüler:innen abzuwickeln. Elternhaltestellen bzw. Hol-  und Bringzo-

nen werden eingesetzt, um den Hol-  und Bringverkehr im direkten Schulumfeld zu reduzieren 

und räumlich zu entzerren.  
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Für die Ermittlung des Stellplatzangebots sind die Anzahl der Schüler:innen, der Anteil der 

Schüler:innen, die als Mitfahrer:innen zu Schule kommen und die Dauer des Halte-  bzw. Aus-

steigevorgangs für die morgendlichen Bringvorgänge ausschlaggebend. Des Weiteren sollte 

berücksichtigt werden, dass durch ein zu großes Angebot das Signal an die Eltern gesendet 

wird, dass Hol-  und Bringdienste ǂnormalǀ sind (ADAC 2022). Ist die Frage der Kapazität ge-

klärt, geht es um die Suche nach einem günstigen Standort für die Elternhaltestelle. Die Halte-

zonen sollten mindestens 250 m von der Schule entfernt sein. Von dort aus können die Schü-

ler:innen den letzten Weg zur Schule zu Fuß zurücklegen. Auch eignen sich mehrere Standorte, 

die an die Hauptrichtungen angepasst sind, aus denen die Eltern zur Schule fahren. Bei der 

Standortwahl sind Fahrgeschwindigkeiten und Verkehrsstärken zu berücksichtigen. Auch die 

Platzverhältnisse im Straßenraum, das Angebot an Fußverkehrsanlagen im Längs- und Quer-

verkehr, die bestehenden Regelungen zum ruhenden Verkehr, die Verkehrsführung und die 

Fahrzeugfolge im Busverkehr sollten beachtet werden. Mit Hilfe der Checkliste zur Standortbe-

urteilung des ADAC ǂElterntaxi an Grundschulenǀ kann schnell eine erste Einschätzung getrof-

fen werden, ob sich Bereiche als Haltezonen eignen.   

Um die Maßnahme auch wirkungsvoll umzusetzen, ist eine breite Information gegenüber den 

Eltern mit Unterstützung der Schule notwendig. 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 37: Beispielskizzen für Elternhaltestellen am Mutlanger Forum (r.) und an der Heidehalle (l.)  

  

Quelle: Planersocietät | Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Google Maps 

Abbildung 38: Beispiele für Elternhaltestellen 

   

Quelle: Planersocietät | Kirchheim (l.), Essen (M.), Bergisch Gladbach (r.) 

 
 

 



Fußverkehrs-Checks BW 2024ƻ Abschlussbericht Mutlangen Seite 33 von 68 

Planersocietät 

C3 ƻ Sensibilisierung für Geschwindigkeiten 

Problem/Man-

gel: 

Gemäß den Schilderungen der Teilneh-

menden bei den Veranstaltungen des 

Fußverkehrs-Check hält sich der Kfz-Ver-

kehr im Schulumfeld nicht an die vorge-

schriebenen Höchstgeschwindigkeiten. 

Durch die oftmals unbewusste Über-

schreitung der Höchstgeschwindigkeit 

kommt es zu gefährlichen Situationen mit 

dem Fußverkehr, z. B. beim Queren. 

Abbildung 39: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät, Hornbergstraße 

Handlungsvor-

schlag: 

In sensiblen Bereichen sowie in Bereichen, in denen Überschreitungen der Geschwindigkeit 

bekannt sind, werden Geschwindigkeitsdisplays angebracht. Diese weisen den Kfz-Verkehr auf 

die aktuell geltende Höchstgeschwindigkeit und führen zu einer Kontrolle durch Selbstkon-

trolle. Wenn in den entsprechenden Bereichen trotz der Displays die zulässige Höchstge-

schwindigkeit weiterhin in großer Zahl überschritten wird, können mobile oder stationäre Ge-

schwindigkeitskontrollen eingesetzt werden, um die Einhaltung der Geschwindigkeit zu ge-

währleisten. 

Erläuterung und 

Hinweise:   

Dialogdisplays sind eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs zu beeinflussen. 

Diese können zum einen die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs darstellen, aber auch ǂLo-

benǀ und ǂTadelnǀ, z. B. durch Smileys. Laut UDV reduziert der Einsatz von Dialogdisplays die 

Geschwindigkeitsparameter (Vmittel) um 1,8 bis 6,0 km/h und erhöht zudem die Aufmerksam-

keit von Fahrzeugführenden.13 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 40: Beispiele für Geschwindigkeitsdisplay und Geschwindigkeitsmesssäule 

  

Quelle: Planersocietät | Donaueschingen (l.), Laichingen (r.) 

Weitere Ein-

satzorte:   

 

Schulumfeld (Hornbergstraße, Feldstraße) 

 

 

13 UDV 2010 ƻ Unfallforschung der Versicherer: Evaluation dynamischer Geschwindigkeitsrückmeldung. Berlin, 2010. 
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C4 ƻ Gestaltung eines Schulboulevards 

Problem/Man-

gel: 

Viele Kinder nutzen die schmalen Geh-

wege entlang der Hornbergstraße bzw. 

der Feldstraße, um zum Schuleingang zu 

gelangen. Dabei ist der Bereich zwischen 

diesen beiden Straßen Schulgelände und 

Wegeempfehlung im Schulwegplan. Es 

gibt in der Verwaltung bereits erste Über-

legungen bezüglich eines ǂSchulboule-

vardsǀ. Die Wegebeziehungen zwischen 

den Schulen sollen attraktiver gestaltet 

werden und dadurch der Schulweg weg 

von der Straße aufs Schulgelände verla-

gert werden. 

Abbildung 41: Foto der Situation 

 

Quelle: Planersocietät | Hornbergstraße, Einfahrt 
zum Parkplatz an der Mensa 

Handlungsvor-

schlag: 

2020 wurde ein Integriertes Quartierskonzept Schulzentrum in Mutlangen mit u. a. dem Hand-

lungsfeld ǂVerkehr und Mobilitätǀ erstellt. Eine Maßnahme daraus ist die Erstellung eines Ge-

samtkonzeptes für die Außenraumgestaltung. Dieser Ansatz sollte unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der zu Fuß gehenden Schüler:innen weiterverfolgt werden. Wichtig dabei ist, die 

Hemmschwelle für Grundschulkinder abzubauen. 

Darüber hinaus sollte der Parkplatz vor der Mensa in Aufenthaltsfläche umgewidmet werden. 

Dort gibt es nur eine geringe Anzahl an Parkständen, die Ein- und Ausfahrt muss jedoch jedes 

Mal über den Gehweg erfolgen und stellt somit eine potenzielle Gefahrenquelle dar. 

Good-Practice-Beispiel:  

Abbildung 42: Fußwegeverbindungen auf dem Schulgelände und Beispiel für die Gestaltung eines Schulcam-
pus 

  

Quelle: Planersocietät | Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Google Maps (l.), Büro Bruun&Möllers | Hamburg (r.) 
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3.4 Handlungsfeld Ortsmitte (D) 

Der öffentliche Raum hat durch den zunehmenden Verkehr häufig seine Kernfunktion als sozialer, 

kultureller, öffentlich und vielfältig nutzbarer Raum eingebüßt. Insbesondere im ländlichen Raum und 

in peripheren Stadtteilen fehlt es vielen Kommunen an lebenswerten und barrierefreien Ortsmitten, 

die ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen lassen. Daher hat sich das Land Baden-Württemberg zum 

Ziel gesetzt, bis 2030 deutlich mehr lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitten, Teilorte oder Stadt-

teilzentren in Baden-Württemberg zu schaffen. Zentral dabei: Mehr Raum zum Gehen, Flanieren und 

Verweilen sowie ausreichend Platz für alle Verkehrsteilnehmenden. So entstehen Ortsmitten, die sich 

an den Bedarfen der Anwohnenden und Nutzenden ausrichten. Orte, in denen man sich gerne auf-

hält, die Raum für Begegnung bieten. Von einem schönen und belebten Ortskern profitiert die ganze 

Kommune.  

Abbildung 43: Beispiele für Ist-Zustand und Visualisierung von Ortsmitten | Backnang (oben), Malsch (unten) 

  

  
Quelle: NVBW 2024 

  
























































